
BEBAUUNGSPLAN Nr. 85 WA "HINTER DER COSMARSTRASSE" NACH §13a BauGB 

PLANZEICHNUNG (TEIL A) 

57 

48 

47 

Kartenhintergrund: 

Liegenschaftskarte Stadt Gotha 
Gemarkung Gotha, Flur 002 
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B) 

Die nacllfolgend aufgeführten textUcilen Festsetzungen (Teil B) sild Bestandt~t des Bebawngsplanes 
Nr. 85 WA 'H"ter der Cosmars:ra3e" und ergänzen die In halle der PIanzeIChnung (Teil AI, 

1 GELTUNGSBEREICH 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 85 WA 'Hinter der Cosmarstraße ' liegl südwesll:ch des 
Golhaer Slad~entrums (Hauptmarkt, Schloß Friedensstein), und hal eine Gesam:größe von ca, 0,15 ha, 
Er umlasst das FlursiUck 9512 der Flur 002 der Gemarkung Golha, 

2 BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

2,1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs, 1 Nr, 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO) 
-Allgemeines Wornge~et gemä,\ §4 BauNVO , 
Zuläss~ sind gemäß §4 , Abs1, Pkt. 1 BauNVO aussc~~ßIk:h Wohngebäude (2 Einlamllienhäuser mit max, 
je 1 Ein l~gerwohnung), Unzulässig sind Nutzungen gemä,] §4 , Abs. 2, P~,2 und 3 BauNVO; auch ausnahms
weise Nutzungen sind unzulässig. 

- Für das Plangeb~t gelten die im Bebauungsplan feslilesetzen Ausweisungen zur Grundllächenzahl (GRZ) nach 
§19 BauNVO, Geschoßflächenzahl (GFZ) nach §20 BauNVO, die Zahl der Vollgeschosse nach §20 BauNVO 

sowie die Festsetzung der maxmalen TraulMhe nach §16 Abs,2 NrA BauNVO. 
Als Bezugspunkt für d. Zahl der Vollgeschosse wird die ge~ante Oberfläche Terrain entsprechend § 16 Abs, 2 
Nr. 3 i,V, mit § 18 BauNVO lestgesetzt. Es ist mit einer geringen Erdaeffüllung im MiMel von 0,50 m für örtkche 
Gebäudeanpassungen zu rechnen. Als Traufhöhe gilt das Maß I'on der geplanten Oberfläche Terrain (geneigte 
Flächen sind nicht zu erwarl") bis zur SchniM'irie deo Aussenllächen der Wand mit der Dachhaul oder bis zum 
oberen Abschluss der Wand. Traufhöhe maximaI4,50m. 

2,2 Bauweise, Baulinie, Baugrenzen (§ 9 Abs, 1 Nr, 2 BauGB) 
-In den im Pla"ilebi,t bezeichneten Baufläcllen gill die offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO). 

Es ist die Bebauung mn Einzelhäusern lestgelegt. 
- Die überbaubaren GrlJ1dstücksflächen werden durcll Baugrenzen feslgesetzt. Ist nach § 23 Abs. 3 BauNVO eine 

Baugrenze le~gesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteie <lese nicht überscllreiten, Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringem Ausmaß, hier bis zu 1,50 m, wird lUgelassen, Dachgauben können in geringer Höhe 
zugelassen \Yerden, 

2,3 Flächen für Nebenan/agen (§ 9 Abs, 1 Nr, 4 BauGB) 
- Nebenanlagen Iir Steß ~ätze und deren Zufahrten nach § 12 BauNVO sind auf den in der Planzeichnung ausgewiesenen 

Flächen und auf den überbaubaren Grundstücksflächen zliäss~, Flächen lür untergeordnete Nebenaniagen nach 
§ 14 Abs. 1 und Abs,2 BauNVO sind auf den überbaubaren, nkhl überbaubaren Grundstücksteilen Wld auf de,lür 
Nebenanlagen ausgewiesenen Flächen zuläss~, Sle ll ~ä~e etc, .nd nach § 49 ThürBO zu errichten, 
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2.4 Grünordnerische Fesfsetzungen 
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2,4, t Flächen zum Anpflanzen slandortgerechter Bäume und Sträucller 
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- Auf die Fläclle zum Anpflanzen von onstyplSchen Bäumen und Slräuchern i~ je 200 m' Pflanzfläche mindestens ein 
slandortge'echler heimischer Laubbaum und lWanzig slandortgerechle heimische Sträucher mit einer Höhe von 1,00 m bis 
2,00 m anzupflanzen und zu erhalten (§9 Abs, 1 Nr. 25 BauGB und §1a BauGB), 
Bei der Bepl~lnzung s. d entsprechend der vorgegebenen Art der P1anzbindung ge~ets- und ortsgerechle Laubbäume und 
Gehölze vorgeschrieben. 
- Festse~Jng zur Pflanzqualität 
Bäume 
Hochstamm SIU 20125, 4, verpflanzt mit Ballen 

Sträucl1er 
ContainerNare 3, verpflanzt, Höhe 60-150 cm 
Bodendecler 
Topfballen, Höhe mmd. 30 cm 

-Allgemeine Festsetzungen für Pflanz- und Saaillächen 
Die landschaftsgärtnerischen Arbeit8fl sind fachgerechi durchzuführen, Vegelalionsflächen sind dauerhaft zu e.halten, Alle Be
pflanzungen und landschaftsgärtnerischen Arb~len sind spätes!ens in der Pfianzperiode durchzulühren, die nach Fertigstellung 
der baulichen An~gen folgt. PHanzauslälle sind in gleicher Quaütät zu ersetzen, 
Artenlist. sioo. auch Anlage 1 TOit C- Begründung 
Nadelgehölze sind ausgeschlossen. 

3 BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN ( § 9 ASS, 4 und § 178 
BauGB , § 83 ThürBO) 

3,1 Gestaltung,festsetzungen für die äußere Gestaltung der Gebäude und der baulichen Anlagen 
3.1.1 Dachlorm end Dacllgestal!u"l 
-Innerhalb des Plangebleles sind Flachdächer und Satteldächer mit bis zu 38' Dachneigung ztJäss~, 

Stark reßeltierende Dach- und Wantlnaterialien si,nd nicht zulässig. Dachdeckungsmater~l: rOler Grundton 
Dacl1gauben können in entsOLecherlier Form und Gestaltung zugelassen werden, Sie dürten die Firsli nie nicht überschreilen, 

11.2 Fassadengestaltung, 
-Im Fassaderbereieh sind geb~~lyf'lsclle Matenal~n zu verwenden, Wandflächen sind als glatte Flächen oder als lein· 
slrukturierte Pulz1assaden auszubilden, 
Nicht zuläs.g sind Klinkertassaden, mit keramischen Fliesen veffiehene Fassaden und Fassadenteile, stark reflektierende 
und larblich hervorslcl>?nde Farbanstriche, 

3,2 GestaHung der unbebaulen Flächen des bebau baren Grundstückes 
-Alle nieht bebaulen Rächen snd gärtnerisch anzulegen und entsprechend zu pflegen. 
3,3 Einfriedungen 
- ZuläSSig Sind Ire"achsende oder geschnmene Hecken aus sommergrünen heim~cIlen Slräuchern, Hecken aus Nadel

gehölzen sind nicht lUläss~ Zäune aus senkrecllten HolzlaMen ohne Sockelm"er mit einer Höhe von 1 ,DOm bis 1,50 m 
SOld zulässig, Zwischen den beiden WohngebäLden sollte auf auf eine Einfriedung aus Zäunen und Hecken verzichtet 
',,"'erden. 
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4 SONSTIGE HINWEISE 

4,1 Bodenarbeilen 
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Planausschnitt: o,M, 

105 

~
I 

; I 
; ; 

; , 

83 

107 
3 

107 
"2 

- Veränderungen des natürlichen Bodenreliefs wie Abgrabungen und Aufschüllungen sind zu vermeiden blW. 
gering zu halten, Die Höheneinstellung der Gebäude mu,\ dem vorhandenen Geländeverlauf angepaßt 
werden, Auffüllungen und Abgrabungen sind bis 0,50 m Höhe zulässig, Der Oberboden ist nach DIN zur 
WiedeNerwendung zu sichern. 

4,2 Flächenbelestigung 
- Die Versieg~ung der Freiflächen muß vermilden werden. Beläge für Fußwege, Siellplä~e und Terrassen 

sind wasserdurchläss~ herzustellen. Fußwege sind in wassergebundener Decke, Schotlerrasen,Nalurstein· 
pllasler oder in Belonpflaster mit Natursteincllarakler als ÖkopflasleruCIJ zulässig. Die Feuerwehrzulahrt ISI 
entsprechend der Nutzung zu bemessen und auszufülYen, 
4,3 Aillasten, archäotogische Funde, Munitionsfunde 
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- Sollten bei der DurChführung von Erdbaumaßnahmen kontaminierte Medien (Wasser, LuH, Boden) oder Munition 
angetroffen werden, so isl die jeweils zuständige Behörde der StadtvelWaltung Gotha zu informieren, Die 
weiteren Maßnahmen sind abzusllmrr/ln und festzulegen. ArchäologLsche Funde sind dem ThüringLschem 
Landesamt tür Denkmalpflege und Archäologl8 zu melden. 
Munitionsfünde: 
Vor Baubeginn soDie eme Luttbildaulnahme oder/und eine systematische Flächenabsuche erto~en, Isl eine 
Flächenabsuche aulgrund von ungünstigen Bedingungen im Untergrund nicht oder nur eingeschränkt möglich, 
wird eine kampl"'rteltechnische Begleitung der Erdarbeiten in Form einer Aushubüberwachung empfohlen. Beim 
Auffinden von Munitionskörpern im Rahmen der Ersc~leßu"il und Bebauu"il des Plangebieles ist umgehend die 
örttiche Ordnungs behörde, die zuständige PtJizei oder der KampfmiMeiläumdiensl lU benachrtclliigen. Um evll. 
fordertiche Sondierarbeiten durchführen zu lassen, isl rechtzeitig vor Baubeginn ein schriftlicher Antrag an eine 
g~assene Kampfmittelräumfirma zu stellen, einschließlich Zusendung eines Lage~anes oder einer Flur- blW, 
Katasterkarte ",I Kennzeichnung der lU räumenden Fläche(n). 

4.4 Grundstücksgrenzen I Grenzmarkierungen 
- Grundslückseigentümer und Nu~ungsberechligte haben dafür Sorge zu lragen, dass Gruoo31ücksgrenzen 

und deren Markierungen dauerhaft geschützt und erhalten werden. 

Rechtsgrundlagen 
I. Baugesetzbuch (BauGB) 

(i.d.F. der Bekannlmachurg vom 2309.20J4(BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 G zur 
Erleichterung von Planvorlagen für die InnenentVlIC~ung der Städte vom 21,12,2006 (BGB I, I S 3316) 

2, Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung-BauNVO) i,d.F. der 
BekanntmaChung vom 23.01.1990 (BGBI. I S 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 InvestitIonserleIChterungs
und Wohnbauland G vom 2204,1993 (BGBI.I S, 466) 

3. Thüringer Bauordnung (ThürBO) 
i,d,F, der Bekanntmachung vom 16,03.2004 (GVBI, S 349) 

4, Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPIGI vom 18.12,2001 (GVBI. S 485) 
5. Verordnung über die Ausarbeitung der BatJeilpläne und die Darstell'ng des F1aninhaltes (Planzek:hen

'1erordnungI990-PlanzV90)vom 13,12.1990 (BGB1.1991 I S, 58) 

LEGENDE DER PLANZEICHNUNG (TEIL A) 
nach Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18,12,1990 (BGBI. 19911 S, 58) 

1, Füllschema der Nutzungsschablone 

Baugebiet Zahl der Vollgeschosse 

Grundflächenzahl (GRZ) Geschossflächenzahl (GFZ) 

Bauweise Dachneigung / Traufhöhe (TH) 

2. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs, 1 Nr, 1 BauGB und § 16 BauNVO) 

WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
Zahl der Vollgeschosse als Höch5tgrenze (§ 20 BauNVO) 

0,4 Grundflachenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO) 
1,2 Geschossflächenzahl (GFZ) (§ 20 BauNVO) 
TH Traufhöhe (außere Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut)als 

Höchstmaß über Oberkante Terrain (m ü OK Straße) (§18 Abs, 1 BauNVO) 

3. Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs, 1 Nr,2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) 

;" IE' 0 , 1.9 offene Bauweise, Einzelhäuser (§ 22 Abs, 2 BauNVO) 

Baugrenze (§ 23 Abs, 3BauNVO) 

4, Verkehrsflächen (§ 9 Ab5, 1 Nr, 11 und Abs, 6 Bau GB) 

Straßenverkehrsflächen privat. Feuerwehrzufahrt n, § 5 ThürBO 

Straßenbegrenzungslinie 

Ein· und Auslahrt 

5_ Sonstige Planzeichen 

C:J 
SUGa 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
(§ 9 Abs. 7 BauGB) 

StellplatzfGaragen (§12BauNVO) 

Umgrenzung von Flachen für Nebenanlagen (§9 Abs, 1 Nr. 4 und 22 BauGB) 

6. Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs, 6 BauGB und PlanZV90) 
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Flurstücksgrenze 

Flurstücksnummer 

vorhandene Gebaude 

Abbruch bestehender Gebäude 

o Höhenpunkt (Höhenangabe in m Ü, NN) 
317,04 

" 0,00 m~ Breite in Meter (z, B, bebaute Fläche, Abslände in m) 

7, Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft, private Grünflächen 

[ -] 

CJ 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,Sträuchern und 
sonstigen Anpfianzungen(§9 Abs, 1 Nr, 25 a und Abs. 6 BauGB) 

private Grünflächen (§9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Anpflanzen von Bäumen 

Anpflanzen von Sträuchern 

Umgrenzung von Flächen, deren Böden erheblich mit umwettgefährdenten 
Stoffen belaslet sind, Kampfmittelgefährdung zu erwarten 
(§ 9, Abs, 5 Nr, 3 und Abs, 6 BauGB) 

VERFAHRENSVERMERKE 
1, Der Stadtrat der St«!t Gotha hat in seiner öffenlichen Sitzung am 17,12.2008 die Aulsl~lung des Bjeoa~l~ 

Nr. 85 WA 'Hinler der Cosmarstraße" besch~ 
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2. Der Stadtral der Stadl Gotha hat in seiner ö ' u g am Q~" ,/l$,,9.:l den Entwurt d Bebauungsolanes 

Nr. 85 WA' Hinler der Cosmar~raße", bestehend aus Teil A- P~nzeichnung, Tei B-lexikhe Festsetz'lI"99ji'f' chließli ch 
Teil C-Begründung gebilligt und zur öffentiche. slegung bestimmt. ~ 

Gotha,den .t2J.'J,. ~o pt N ~, u 
/0- Y,! __ 
° \ • 
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3, Die von der Planung berührten Träger äffen' ;~,ls.1~~';;;d mit SchreiJen vom , 00,.Pi".Q~ , zur Abga 
nahme aulgefordert wurden 61-1 (" -:-" 

Gotha,den .lf!.J?J,..I.O ~O~"'; ''', 
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4, Der Entwurt des Bebauungsplanes Nr. 85 WA '. marstraße" sowie Teil C- Begrüooung haben in der Zeit vom 
~.,Q~. "" ", bis "(ß,,,D.l,Qj während der algemein bekannten ~ensls:unden öffenlim ausgelegen, D~ ä Aus-
legung iSI am 2e_OS,.09im örtlkhen Ra~ nnt gemacht wurd8fl. V 
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5, Der Stadtrat der SliKIt Golha hat In seiner !S' itoI!ED am ,Jl" '~'\( p. " die vorgebrachten Hinwei nd Anregungen der 
Bürger und Träger öffentlicher Belange geprüft, . 'lIl'..n~~t mitgeteilt wurden, ....,,//,V 

~v , ~ >f, I 

Gotha,den , ?'l.,~...f.9 /0- \), • " ,. . . 
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6. Der Stadtrat der Stadt Gotha hat in seiner öffen:~iI1e~u\\g m .lb .• O§ j g, den Bebauungsplan Nr. 85 
slraße ' beschlossen, D~ Begrürdung wurde g. • _ 

0«' ___ . 
Gotha,den :tJ~(() ~ .. -, 

,... \-, .:t;:· ... lo 
.,.. . • 't.. 
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\SI;.. \ 0 
7. Die übereinstimmung des texttlChen urd zeidl n ln' des Bebauungsplanes Nr. 85 WA ·'Hinter der Cosmarstraße' 

der Sladt Gotha mit dem Willen des Sladirales der Stadt Gotha sow~ die Eillallung des gesetzich vorgeschriebenen Vertalrens 
zur Aulstellung des Bebauungsplanes wurden ~kundel. Die Bebauungssatzong, bestehend aus Planzeichn lind teXliche 
Festsetzungen Teil B in der Fassu"il vom "tti_':'?,b'" wifll hiermit ausgefertigt. 

Gotha,den .2..9.J!6.- .I6 /.,i'R~' _ING&1-

. ~~) ' : 
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8. ~e Genehmigung des Bebauungsplanes ~Htal smarstraße" sowie die Sielle, bei der der Bebauungsp.n während 

der Offnungsz~ten ei"J8sehen werden kann un de Malt Auskunft zu erhallen haben, sind am "':;«(..iQW'li1lllr ' liehen Rat-
hauskurier Nr . ... ..tU? .... " .. ortsüblich bekannt gemachi wurden, $ 

- "" " f\~ -t1 10 _:. 'o G 
Gotha,den ,"'" .. r"",.: .. , '" 0(0 ~ Kr 

9, Sonstige Vermerke 

'f; Obe1germ~ster 

~ ~'I: ( 

~O1" 'C)O-<' 

Das Thüringer Landesamt für Vermessung und Geoinformalion, Kataslerbereich Gotrl;!bescheinigl, dass die FkHslücke mil ihren Grenzen und 
Bezeichnungen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 85 WA "Hinler der Cosmarslraße" als Grundlage lür die 
geometrischen Festtegungen der neuen städtebaulichen Planung mit dem liegenschaHskataster nach dem Stand vom ,Y:,o~,.~,9", überein
slmmen. Eine Überprüfung des örtlk:hen Gebäudebestandes hat nICht stattgefunden, 

Gotha,den ~"9€.,~.1" Thüringer landesamt für Vermessung und Ge<infomltion 
Katasterbereich Gotha 

Bebauungsplan Nr. 85 WA 
"Hinter der Cosmarstraße "Gotha 
nach § 13a BauGB 
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